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Text 

Zu Art. 198 des Zollkodex 

§ 77. (1) Die Verwertung der Waren hat gemäß den diesbezüglichen Unionsvorschriften und unter 
sinngemäßer Anwendung der §§ 37 bis 52 der Abgabenexekutionsordnung über die Verwertung 
beweglicher körperlicher Sachen zu erfolgen. Ist auf Grund der im Einzelfall gegebenen besonderen 
Umstände eine solche Verwertung nicht möglich, insbesondere weil sich kein Käufer findet, oder würde 
durch die Verwertung nachteilig in die Wettbewerbsverhältnisse eingegriffen werden, so können 
vorübergehend verwahrte Waren im Rahmen der Zollbefreiungsverordnung karitativen Zwecken 
zugeführt werden; der Empfänger steht unter Zollaufsicht. Eine Verwertung ist unzulässig, wenn dadurch 
das Leben oder die Gesundheit von Menschen, Tieren oder Pflanzen nachteilig beeinflusst würde. Waren, 
die nicht verwertet werden können, sind zu vernichten oder zu zerstören. 

(2) Sofern im Einzelfall lediglich sonstige Eingangs- oder Ausgangsabgaben sowie andere 
Geldleistungen zu erheben sind, können vorübergehend verwahrte Waren, für die sich kein Käufer findet, 
dritten Personen unentgeltlich überlassen werden, falls es dadurch zu keinen nachteiligen Auswirkungen 
auf Wettbewerbsverhältnisse kommt. 

(3) Handelt es sich bei den Waren im Sinn des Art. 198 Abs. 1 Buchstabe a des Zollkodex um 
herrenloses Gut, so sind die Waren nach den Vorschriften des Abs. 1 und 2 zu verwerten. § 18 des 
Finanzstrafgesetzes ist in diesen Fällen nicht anzuwenden. Die Veräußerung anderer Waren im Sinn des 
Art. 198 Abs. 1 Buchstabe a des Zollkodex ist nur zulässig, wenn dies in anderen bundesgesetzlichen 
Vorschriften eingeräumt ist. 

(4) Wenn Waren dem Anmelder aus den in Art. 198 Abs. 1 Buchstabe b des Zollkodex angeführten 
Gründen nicht überlassen werden können, so gilt Abs. 1 sinngemäß, sofern keine andere zollrechtliche 
Verfügung über die Waren zulässig ist. 


